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Einleitung 

Max Alsberg, der wohl bekannteste Strafverteidiger der Weimarer Republik, 
hat 1930 in seiner grundlegenden Monographie "Der Beweisantrag im Strafpro-
zeß" erklärt, auf keinem Rechtsgebiet rage ein einzelnes Problem so hervor, wie 
im Straq,rozeß das Beweisproblem: Es sei hier "schlechthin das Zentralpro-
blem"( . 

Diese Worte des literarischen Pioniers des Beweisantragsrechts sind durch-
aus doppeldeutig zu verstehen: Zunächst handelt es sich deshalb um das 
"Zentralproblem", weil im Prozeß nur selten um Rechtsfragen, dafiir umso mehr 
über Tatsachen gestritten wird2 , die Beweisfrage also häufig die Schaltstelle 
des Verfahrens darstellt, von der Verurteilung oder Freispruch abhängen3 • 

Von einem "Zentralproblern des Strafprozesses" läßt sich aber auch noch in 
anderer Hinsicht sprechen. Um weIchen Punkt es sich hier handelt, hat Alsberg 
selber gesagt: Nämlich um "die Frage des Einflusses der Parteien auf die 
Erstreckung der Beweisaufuahme,,4 . 

Damit ist, anders als bei der ersten Bedeutungsebene, kein innerprozessuales 
Problem angesprochen, sondern die grundlegende Frage nach der Verteilung 
der Rechtsrnacht im Strafprozeß im allgemeinen und der Rechtsstellung des 
Angeklagten im besonderen. Sie fUhrt geradewegs in das - den Strafprozeß 
kennzeichnende - "Spannungsfeld zwischen Macht und Recht, zwischen Zweck-
mäßigkeit und Gerechtigkeit" (Eb. Schmidti . Das heißt: Bei der Frage, ob und 
inwieweit dem Angeklagten Einfluß auf den Beweisaufuahmeumfang gewährt 
werden soll, handelt es sich auch deshalb um das Zentralproblem des Strafpro-
zesses, weil hier ein herausragender Indikator rur das jeweils gültige Verhältnis 
von Staat und Individuum bezeichnet wird. 

( A/sberg, Beweisantrag, Vorwort, S. III; ebenso: Herdegen, StV 1997, S.335: 
"Zentrale Materie". 

2 Sarstedt, DAR 1964, S. 307; Kreke/er, Beweiserhebungsanspruch, S. 6; Bergmann, 
Beweisanregung, S. I; vgl. auch Jauernig, Zivilprozeßrecht, S. 72: "Im praktischen Pro-
zeß kommt ein Lot Rechtsfragen auf einen Zentner Tatsachen." 

3 Herdegen, Beweisantragsrecht, S. 47:" ... Felde, auf dem die Würfel fallen". 
4 A/sberg, Beweisantrag, Vorwort, S. 111. 
5 Eb. Schmidt, Einfiihrung, S. 19. 

2 Schatz 
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Die Frage nach dem Beweisantragsrecht ist damit aus zweifachem Grund von 
besonderer Bedeutsamkeit und Brisanz. Kaum überraschend ist daher, daß das 
Beweisantragsrecht eines der umstrittensten Rechtsinstitute unserer Strafpro-
zeßordnung darstellt. Dem einen gilt es als das "wertvollste Recht,,6, geradezu 
als das "Grundrecht" des Angeklagten?, anderen zumindest als "Sorgenkind"s , 
wenn nicht sogar als "Grundübel des deutschen Strafprozesses,,9 und als "das 
Kaudinische Joch der Parteiwillkür, ja - Tyrannis,,10 . 

Seit seiner grundsätzlichen Anerkennung durch das Reichsgericht im Jahre 
1880 hat das Beweisantragsrecht eine äußerst wechselvolle, den jeweiligen 
"Wellenbewegungen des Zeitgeistes"ll meist parallele Geschichte erlebt. 
Bereits 1940 konnte H.-J. Bruns feststellen, daß keine andere Bestimmung der 
StPO im Laufe der Zeiten so viele Wandlungen durchgemacht habe12 • In den 
letzten Jahren hat die Auseinandersetzung um das Beweisantragsrecht an In-
tensität und Schärfe wieder zugenommen. Der Gesetzgeber hat den derzeit do-
minierenden Forderungen nach einer Einschränkung dieses Rechtsinstituts zum 
Teil schon nachgegeben. Weitere legislatorische Eingriffe sind geplant und 
werden in Schrifttum wie Praxis äußerst kontrovers diskutiert. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, in diese Diskussion einzugreifen, die 
häufig allzu einseitig geftlhrt wird und die entweder die rechtspolitischen De-
terminanten mißachtet und deshalb mit Sachargumenten aussichtslos gegen 
Windmühlen ankämpft, oder umgekehrt das Beweisantragsrecht zur rein poli-
tisch bedingten und damit disponiblen Manövriermasse degradiert und seinen 
prozeßdogmatischen und rechtsstaatlichen Hintergrund ausblendet13 . 

6 Oetker, GS 90 (1924), S. 349; vom "wichtigsten aller Parteirechte" sprechen Gla-
ser, Handbuch I, S. 410, Alsberg, Beweisantrag, S. 12, Schneidewin, Reichsgericht-FS, 
S. 328, und Simader, Ablehnung, S. 27; ähnlich Dahs, NJW 1995, S. 556: "Essentielles 
Verteidigungsmittel" . 

7 Heinemann, ZStW 1926 (1906), S. 530; Gerland, Strafprocess, S. 360. 
8 v. Glasenapp, NJW 1982, S. 2057. 
9 v. Bassewitz, DRiZ 1982, S. 461. 
10 K. Klee, GA 77 (1933), S. 94. 
II Ulsenheimer, AnwBI 1983, S. 374 Fn. 5. 
12 H-J Bruns, DR 1940, S. 2042. 
13 Bereits Bendix, JW 1920, S. 268, erklärte eine einseitige Sicht dafilr verantwort-

lich, daß die Reform des Strafverfahrens nicht gelingen will: "Einer der tieferen Gründe 
liegt m. E. in der nach Vogel-Strauß-Art, also zu Unrecht geleugneten hochpolitischen 
Bedeutung dieser Reformfragen. Wenn es auch richtig ist, daß sie es ausschließlich mit 
der Bekämpfung des Verbrechens zu tun haben, so ist es nicht weniger richtig, daß die 
Entscheidung über Art, Mittel und Ziel der Bekämpfung nicht bloß eine Frage der 
fachmännisch zu entscheidenden Zweckmäßigkeit ist, sondern in gleichem, wenn nicht 
höherem Maße von der Weltanschauung und politischen Einstellung, aber auch von 
noch zu erörternden methodischen Grundansichten abhängig ist, Vorfragen, über deren 
ausschlaggebende Bedeutung die das Wort filhrenden juristischen Techniker sich bisher, 
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Eine sinnvolle Stellungnahme zum Beweisantragsrecht und seiner Reform ist 
aber nur möglich, wenn man beide Fragenkreise im Blick behält und letztlich 
als Ganzes betrachtet. Die Arbeit will daher im Zusammenhang mit der Reform-
frage einerseits die prozessuale und verfassungsrechtliche Bedeutung des Be-
weisantragsrecht weiter herausarbeiten. Andererseits versucht sie, die politische 
Bedingtheit des Streits zu verdeutlichen. Sie argumentiert daher sowohl rechts-
dogmatisch als auch rechtspolitisch. 

Diesem Ansatz entsprechend wird im 1. Teil der Untersuchung die Genese 
des Beweisantragsrechts und seine seitherige Reformgeschichte aufbereitet. 

Die Betrachtung der wechselvollen Entwicklungs- und Reformgeschichte 
dient zunächst dazu, historisch zu belegen, daß das Beweisantragsrecht nicht 
nur ein Instrument prozeßdogmatischer Klugheit und verfassungsrechtlicher 
Notwendigkeit ist, sondern ebenso Ausdruck einer rechtspolitischen Grundent-
scheidung, in der die Einstellung des Staates zum Individuum zum Ausdruck 
kommt. Daß das Beweisantragsrecht ein Stück politische Wirklichkeit darstellt, 
wird sich besonders klar an seinem Niedergang im Nationalsozialismus und an 
der ebenfalls mitberUcksichtigten Rechtsentwicklung in der DDR zeigen. 

Die Einbeziehung der historischen Perspektive rechtfertigt sich sodann noch 
aus einem anderen Grund: Da das heutige Beweisantragsrecht ein Produkt jahr-
zehntelangen Ringens, evolutionären Voranschreitens und degenerativer Rück-
schläge ist, ist ein Verständnis der gegenwärtigen Beweisantragsregelung und 
der um sie geftihrten Kontroverse kaum möglich ohne Kenntnis der bisherigen 
Rechtsentwicklung. 

Damit trägt der entwicklungs- und reformgeschichtliche Abschnitt dazu bei, 
den nachfolgenden 2. Teil der Arbeit vorzubereiten. Dieser analysiert die ge-
genwärtige Reformproblematik und nimmt zu ihr dogmatisch wie rechtspoli-
tisch kritisch Stellung. 

In methodischer Hinsicht muß sich die Analyse zunächst mit der Reformbe-
dürftigkeit der geltenden Beweisantragsregelung befassen. Nur wenn sie nicht 
von vornherein zu verneinen ist, stellt sich die logisch nachfolgende Frage, mit 
welchen gesetzgeberischen Mitteln im einzelnen eine Novellierung in Angriff 
genommen werden kann. Beide Fragen setzen allerdings voraus, daß über Sinn 
und Funktion des Beweisantragsrechts Klarheit besteht. Um die grundsätzliche 
Berechtigung und die einzelnen rechtstechnischen Möglichkeiten einer Novel-
lierung beurteilen zu können, ist es vorab erforderlich, die wesentlichen prozeß-

soweit ich sehe, noch nicht auseinandergesetzt haben, weil sie sich anscheinend auch 
noch nicht klar darüber geworden sind, wenn sie nicht absichtlich aus taktischen Grün-
den diese die Einigung erschwerenden oder verhindernden grundsätzlichen Meinungs-
verschiedenheiten als nicht bestehend hinstellten." (Sperrung im Original). 

2" 
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